
Berichtigung der Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 
2013 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung 

pyrotechnischer Gegenstände auf dem Markt 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 178 vom 28. Juni 2013) 

Seite 32, Artikel 3 Nr. 1 

Anstatt: „1. ‚pyrotechnischer Gegenstand‘: jeder Gegenstand, der explosionsgefährliche Stoffe oder 
Stoffgemische enthält, mit denen aufgrund selbständiger, unter Freiwerden von Wärme 
ablaufender chemischer Reaktionen Wärme, Licht, Schall, Gas oder Rauch oder eine 
Kombination dieser Wirkungen erzeugt werden soll;“ 

muss es heißen: „1. ‚pyrotechnischer Gegenstand‘: jeder Gegenstand, der explosionsgefährliche Stoffe oder 
Stoffgemische enthält, mit dem aufgrund selbständiger, unter Freiwerden von Wärme 
ablaufender chemischer Reaktionen Wärme, Licht, Schall, Gas oder Rauch oder eine 
Kombination dieser Wirkungen erzeugt werden soll;“.     
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